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A. Anlass und Aufgabenstellung

Die Fa. Julius Thress GmbH & Co KG in Bad Kreuznach, Stadtteil Planig, Felix-Wankel-
Straße 9, betreibt in Bad Kreuznach einen Großhandel für Bauelemente, Baustahl (mit
Biegerei), Stabstahl und Röhren, Formstahl, Stahlbauhohlprofile, Spezialprofile, Bleche,
Edelstahl sowie Aluminium und beabsichtigt in mehreren Bauabschnitten die Neuerrichtung
weiterer Produktionshallen in der westlichen Hälfte des Betriebsgeländes. Zudem soll in
einem weiteren Bauabschnitt eine Halle auf dem ebenfalls im Firmenbesitz befindlichen, im
Nordosten an das aktuelle Betriebsgelände angrenzenden und aktuell brach liegenden
Flurstück 427/3 errichtet werden.

Das Bauvorhaben wird über die 3. Änderung des Bebauungsplans 'Gewerbegebiet
beiderseits der B 41, westlich von Planig' der Stadt Bad Kreuznach geregelt. Bei dem
Vorhaben sind, wie bei jeder Planung, die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44
Abs. 1 BNatSchG zu beachten. Den Nachweis des Nichteintretens der artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände ist im Rahmen des Verfahrens zu erbringen.

Wie bei jeder Planung, so sind auch bei dem durch die Änderung eines Bebauungsplanes
zulässigen Vorhaben die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG
zu beachten. Den Nachweis des Nichteintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände ist im Rahmen des Verfahrens zu erbringen.

Die Fa. Julius Thress GmbH & Co KG beauftragte das Büro viriditas, Dipl.-Biol. Thomas
Merz am 23.06.2016 mit der Artenschutzrechtlichen Beurteilung des Vorhabens der Erwei-
terung des Stahlhandels Thress im Bad Kreuznacher Ortsteil Planig (Fl. 7 Flst. 202/4, 427/3).

B. Rechtliche Grundlagen

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 und 45 BNatSchG ist eine eigenständige
Prüfung im Rahmen des naturschutzrechtlichen Zulassungsverfahrens. Diese beinhaltet
folgende Komponenten, von denen jeder Schritt im Falle des Zutreffens der betroffenen
Kriterien den nächsten im Prüfkanon bedingt:

1. Prüfung, ob und ggf. welche gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (alle heimischen
europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) von der Planung
betroffen sein können.

2. Ermittlung und Darstellung, ob und inwieweit gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten im
Sinne des § 44 Abs. 1 durch das Vorhaben erheblich gestört, verletzt oder getötet sowie
ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beschädigt oder zerstört werden können.

3. Prüfung, ob trotz unvermeidbarer Störungen oder Beeinträchtigungen von Individuen,
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten die
ökologischen Funktionen des Lebensraumes der Populationen im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin kontinuierlich erfüllt bleiben, sowie ggf. Darstellung der hierfür erforder-
lichen Maßnahmen. In diesem Schritt kann sich die Notwendigkeit vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen: Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität) ergeben. Ist die ökologische Funktion weiterhin sichergestellt,
ist das Vorhaben nach § 44 Abs. 5 BNatSchG - trotz eventueller Betroffenheit gemein-
schaftsrechtlich geschützter Arten - aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig.



Stadt Bad Kreuznach - Bauvorhaben Stahlhandel Thress Artenschutzrechtliche Beurteilung

______________________________________________________________________________________________________

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz - www.viriditas.info 2

4. Ergibt sich hingegen aus den Prüfschritten 1 bis 3, dass gemeinschaftsrechtlich ge-
schützte Arten betroffen, Individuen bzw. deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten
gefährdet sind und auch durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen die kontinuierliche
ökologische Funktionalität nicht gewährleistet werden kann, so ist das Vorhaben aufgrund
der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zunächst nicht zulässig. In einem weiteren
Schritt kann dann ggf. noch geprüft werden, ob mglw. die naturschutzfachlichen
Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind.

C. Methodik

Im Rahmen einer querschnittsorientierten Begehung wurde das Biotoptypenspektrum des
betreffenden Bereiches erfasst und hinsichtlich seiner Habitatqualität für streng geschützte
Arten, die im Bereich des Firmengeländes der Fa. Thress GmbH & Co. KG und der nord-
östlich angrenzenden firmeneigenen Brachfläche Flurstück 427/3 vorkommen könnten,
geprüft. Da aufgrund dieser Begehung die tatsächliche Betroffenheit von europarechtlich
geschützten Vogelarten sowie besonders oder streng geschützten Reptilien nicht ausge-
schlossen werden konnte wurden diese gezielt erfasst.

Am 12.07.2016 erfolgte die Biotoptypenkartierung und die floristische Erfassung des
Firmengeländes und der Brachfläche Flurstück 427/3.

C.1 Erfassung Vögel

Für die potenzielle Betroffenheit gemeinschaftsrechtlich geschützter Vogelarten wurden
insgesamt drei Begehungen des Untersuchungsgebietes durchgeführt. Diese fanden am
05.04.2016, am 10.05.2016 sowie am 03.06.2016 jeweils unter günstigen Witterungs-
bedingungen statt. Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen der Erfassung langsam
begangen. An Stellen mit geeigneten Habitatstrukturen für Vögel wurde entsprechend länger
verweilt. Die während der Begehung optisch oder akustisch lokalisierten Arten wurden in
eine mitgeführte Karte übertragen.

Die Ergebnisse stellen eine Momentaufnahme der Avifauna dar. Naturgemäß können nicht
alle Aktivitäten der dort vorkommenden Arten erfasst werden. Aufgrund der Strukturarmut
der Untersuchungsfläche sowie der angrenzenden Bereiche liefern die Begehungsergeb-
nisse jedoch eine ausreichende Grundlage für die Potenzialabschätzung zum Vorkommen
artenschutzrechtlich relevanter Arten.

Arten wurden auch als Brutvögel eingestuft, wenn sie im Gebiet selbst oder in unmittelbarer
Nähe ihre Brutplätze / Reviere haben.

Im Rahmen der Begehungen zur Erfassung von Reptilien auf der Brachfläche Flurstück
427/3 (s. C.2) wurden Daten zur Avifauna nochmals für das Jahr 2017 ergänzt.

C.2 Erfassung Reptilien

Von April bis Anfang Juli 2016 wurde das Plangebiet an sechs Terminen (20.04., 31.05.,
03.06., 21.06., 27.06. und 01.07.) und nach der Planungsänderung im Frühjahr 2017 an vier
Terminen (28.04., 09.05., 17.05. und 06.06.2017) gezielt nach eventuell vorkommenden
Reptilien abgesucht und kartiert. Die Begehungen fanden jeweils bei guten Witterungs-
bedingungen (trocken, sonnig bis leicht bewölkt, nicht zu windig und Temperaturen >10 °C)
statt. Dabei wurde der Schwerpunkt auf sonnenexponierte offene Bereiche mit lückiger
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Vegetation gelegt. Die grasigen Flächen mit relativ dichtem Vegetationsaufwuchs, die
Gerätschaften und Baumaterialien in den Lagerbereichen sowie die Schotterflächen wurden
bei den Begehungen jeweils mehrfach abgegangen und kontrolliert, da sie günstige
Lebensraumbedingungen für Eidechsen aufweisen. Zusätzlich wurde der übrige Teil so
kontrolliert, dass der Fokus auf den Bereichen mit günstigen Habitatstrukturen für Eidechsen
lag, die einen geringen Bewuchs aufwiesen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von
Mauereidechsen ist in diesen Bereichen wesentlich höher als in Bereichen mit höherem
Bewuchs.

D. Kurzcharakteristik des Plangebietes

Bei der Untersuchungsfläche handelt es sich um das Betriebsgelände des Stahlhandels Fa.
Julius Thress GmbH & Co KG, welcher im westlichen Teil aktuell als Lagerfläche genutzt
wird, während der östliche Bereich weitestgehend bebaut und versiegelt ist, sowie um das
mit strukturreicher Brachevegetation bestandene Flurstück 427/3.

Das Betriebsgelände mit seinen Produktionshallen und Lagerflächen der Fa. Julius Thress &
Co KG liegt nordwestlich des Ortsteils Bad Kreuznach - Planig. Im Norden wird das Plan-
gebiet durch einen wassergebundenen Rad- und Fußweg sowie die Bahntrasse der Strecke
Gau-Algesheim / Bad Kreuznach flankiert. Ansonsten befinden sich rund um das Firmen-
gelände weitere gewerblich genutzte Flächen mit teils hohem Versiegelungsgrad und vor-
gelagerten Scherrasen oder Ziergehölzen. In ca. 100 Meter Entfernung in östlicher Richtung
schließt die Wohnbebauung des Ortsteils Planig an das Gewerbegebiet an.

Abb. 1 Lage des Plangebietes (Topographische Karte DTK 25, unmaßstäblich)
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Der Bahndamm nördlich des Plangebietes weist im Westen eine mit einer Betonmauer abge-
grenzte Schotterfläche auf, die mit einem Schild-Ampfer-Bestand (Rumex scutatus-Bestand) be-
wachsen ist. Begleitend treten hier Echtes Leinkraut (Linaria vulgaris), Kratzbeere (Rubus cae-
sius) und der gefährdete Schöne Pippau (Crepis pulchra) hinzu. Ansonsten ist entlang der Bahn-
strecke eine trockene, artenreiche Variante der Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhena-
theretum) entwickelt. Hier wachsen Arten wie Natternkopf (Echium vulgare), Feld-Mannstreu
(Eryngium campestre), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Schild-Ampfer (Rumex
scutatus), Färber-Wau (Reseda luteola), Weg-Distel (Carduus acanthoides), Krauser Ampfer
(Rumex crispus), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Große Fetthenne (Sedum
maximum), Schöner Pippau (Crepis pulchra), Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inae-
quidens), Gewöhnliche Sichelmöhre (Falcaria vulgaris) und Bunte Kronwicke (Coronilla varia).

D.1 Biotoptypenausstattung des Gebietes

Die Biotoptypenkartierung erfolgte im Juli 2016.

Im Gebiet kommen keine nach §30 BNatSchG bzw. § 15 LNatSchG geschützten Biotoptypen
und keine Biotoptypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie vor.

Nachfolgend werden die maßgeblichen Biotoptypen des Gebietes beschrieben. Die
Flächenanteile der einzelnen Biotoptypen an der Gesamtfläche des Plangebietes sind in
Tabelle 1, der Bestand an Biotoptypen ist in der Karte 1 (s. Anhang) dargestellt.

Tab. 1: Übersicht zur Größe der Biotoptypen im Plangebiet

Biotoptyp Fläche (m²) Anteil

Gewerbeflächen 43.560 85,3 %
Haus, Halle 8.774 17,2 %
Nebengebäude 1.060 2,1 %
Fahrradstellplatz, überdacht 78 0,2 %
Tankstellenbereich, versiegelt 217 0,4 %
Ladezone, versiegelt 4.017 7,9 %
Lagerplatz, versiegelt 9.263 18,1 %
Lagerplatz, geschottert 6.988 13,7 %
Grünfläche 231 0,5 %
Schotterfläche 550 1,1 %
Pionierflur 76 0,1 %
Ruderale Wiese 11.891 23,3 %
Scherrasen 415 0,8 %

Gehölzbestände 6.270 12,3 %
Schleiergehölz 5.477 10,7 %
Ziergehölz 793 1,6 %

Verkehrsflächen 1.262 2,5 %
Straße, befestigt 72 0,14 %
Fußweg, versiegelt 75 0,16 %
Parkplatz, teilversiegelt 1.115 2,2 %

gesamt 51.092 100,0%
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Das Firmengelände besteht überwiegend aus gewerblich genutzten Flächenanteilen. Insbes-
ondere der zentrale Bereich mit der Produktionshalle, den Nebengebäuden und den
versiegelten Lager- und Stellflächen weist einen hohen Versiegelungsgrad auf. Der für die
Planung ausschlaggebende Bereich im Westen des Betriebsgeländes weist einen deutlich
höheren Anteil an unversiegelten, mit Vegetation bewachsenen Flächen auf. Dieser Teil des
Firmengeländes zeichnet sich durch einen Wechsel aus ruderalisierten Wiesenbereichen
sowie geschotterten und asphaltierten Lager- und Stellflächen aus.

Die ruderalisierten Wiesenbereichen werden regelmäßig gemäht und können einheitlich als
Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) bezeichnet werden. Die Bestände
setzten sich überwiegend aus Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Knäuelgras (Dactylis
glomerata), Schmalblättriges Wiesen-Rispengras (Poa angustifolia), Kriech-Quecke (Elymus
repens),  Rainfarn (Tanacetum vulgare), Weißer Lichtnelke (Silene latifolia ssp. alba),
Kleinem Wiesen-Bocksbart (Tragopogon minor), Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sect.
Ruderalia), Kriechendem Fingerkraut (Potentilla reptans), Schmalblättrigem Doppelsame
(Diplotaxis tenuifolia) zusammen. Hinzu treten in deutlich geringerer Abundanz Wilde Möhre
(Daucus carota), Wegwarte (Cichorium intybus), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata),
Pastinak (Pastinaca sativa), Kratzbeere (Rubus ceasius), Hunds-Rose (Rosa canina) und
Vierkantiges Weidenröschen (Epilobium tetragonum). Als weitere Arten sind vereinzelt
Färber-Wau (Reseda luteola), Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus), Gemeine
Nachtkerze (Oenothera biennis) und Straußblütiger Sauerampfer (Rumex thyrsiflorus)
anzutreffen.

Die als Stell- und Lagerplätze genutzten Schotterflächen entlang der Rasenflächen weisen
einen recht lückenhaften, artenarmen Vegetationsbewuchs auf. Hier sind die Drüsenblättrige
Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus), Schmalblättriges Rispengras (Poa angustifolia),
Kleinköpfiger Pippau (Crepis capillaris), Wilde Möhre (Daucus carota), Kompass-Lattich
(Lactuca serriola), Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis), Mäuseschwanz-
Federschwingel (Vulpia myuros) und Kurzfrüchtiges Weidenröschen (Epilobium brachy-
carpum) zu lokalisieren.

Der großen Produktionshalle in Richtung Süden vorgelagert befindet sich ein bepflanztes
Zierbeet mit überwiegend fremdländischen Strauchgehölzarten. In den teils offenen
Bereichen ist eine Pioniervegetation mit Tauber Trespe (Bromus sterilis), Gewöhnlichem
Greiskraut (Senecio vulgaris) und Weißem Gänsefuß (Chenopodium album) zu sehen.

Im Zugangsbereich zum Betriebsgelände der Firma Thress liegt im südöstlichen Eck eine
ausgestaltete Grünfläche mit Sitzgelegenheiten. In der Verlängerung Richtung Nordwesten
folgen ein kleines Trafohäuschen, ein überdachter Stellplatz für Fahrräder und anschließend
ein mit Rasengittersteinen teilbefestigter Parkplatz. Zum benachbarten Betriebsgelände im
Osten wird dieser von einer immergrünen Cotoneaster-Hecke begrenzt. An den
teilbefestigten Parkplatz schließt dann nördlich eine kleine Tankstelle an. Richtung Westen
erstrecken sich weitere asphaltierte Lagerflächen sowie einige Containergebäude
(Nebengebäude).

Am Ostrand des aktuellen Firmengeländes des Stahlhandels Thress (Flurstück 202/4) dehnt
sich das Plangebiet in der nördlichen Hälfte nach Nordosten auf das ebenfalls im Firmen-
besitz befindliche Flurstück 427/3 aus. Dieser Bereich liegt gegenwärtig überwiegend brach,
er ist reich strukturiert und bietet einen eng verzahnten Wechsel aus dichten Brombeer-Be-
ständen (Rubus fruticosus-Bestände) und ruderalisierten Rainfarn-Glatthafer-Wiesen (Tana-
ceto-Arrhenatheretum). Lediglich am südlichen Rand der Parzelle ragen die Rangier- und
Lagerflächen des benachbarten Betriebes auf das Grundstück und somit in das Plangebiet.
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Die dichten Brombeer-Bestände (Rubus fruticosus-Bestände) nehmen den Hauptteil des
nördlichen Bereichs im Plangebiet ein. Zwischen den Beständen sind vereinzelt heraus-
ragende Gehölze wie z.B. Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Vogel-Kirsche (Prunus avium) und
Feld-Ahorn (Acer campestre) auszumachen. Die offenen Bereiche sind durch eine Rainfarn-
Glatthafer-Gesellschaft (Tanaceto-Arrhenatheretum-Gesellschaft) mit den beiden namens-
gebenden Arten Gewöhnlicher Rainfarn (Tanacetum vulgare) und Gewöhnlicher Glatthafer
(Arrhenatherum elatius) gekennzeichnet. Hinzu treten häufiger Jakobs-Greiskraut (Senecio
jacobea), Raukenblättriges Greiskraut (Senecio erucifolius), Wilde Möhre (Daucus carota),
Kompass-Lattich (Lactuca serriola), Ackerkratzdistel (Cirsium arvense), Gewöhnliche
Kratzdistel (Cirsium vulgare), Ackerwinde (Convolvulus arvensis) und Kriech-Quecke
(Elymus repens). Als etwas bemerkenswertere Art taucht in den Ruderalbeständen der
Echte Dost (Origanum vulgare) auf. Im nordöstlichen Eck des Geländes in Richtung
Bahnlinie befindet sich ein Erdwall, der vermutlich aus dem Aushub einer Baumaßnahme
aufgebaut und mit einem dichten Schleier aus Brombeeren (Rubus fruticosus) bewachsen
ist. Die offenen Bereiche auf dem Hügel sind als Pfeilkressen-Kiechqueckenrasen (Cardario
drabae-Agropyretum repentis) ausgebildet. In den ruderalisierten Wiesenbereichen treten
zudem vereinzelt Sträucher wie z.B. Felsenkirsche (Prunus mahleb), Eingriffeliger Weißdorn
(Crataegus monogyna), Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) und die Spätblühende
Traubenkirsche (Prunus serotina) auf. Im nördlichen Übergangsbereich zwischen den
Schleiergehölzen und der Ruderalen Wiese steht ein Einzelexemplar des Riesen-Bärenklaus
(Heracleum mantegazzianum).

Östlich des Tankstellenbereiches ist, etwas tiefer gelegen, eine strukturarme, regelmäßihg
gemähte Grünfläche zu finden, die noch zum aktuellen Betriebsgelände zählt. Es handelt sich
um eine relativ artenreiche Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) mit Gewöhn-
lichem Rainfarn (Tanacetum vulgare), Gewöhnlichem Glatthafer (Arrhenatherum elatius),
Kratzbeere (Rubus ceasius), Kleinköpfigem Pippau (Crepis capillaris), Spitz-Wegerich
(Plantago lanceolata), Mittlerem Wegerich (Plantago media), Gewöhnlicher Waldrebe
(Clematis vitalba), Wilder Möhre (Daucus carota), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Weißem
Labkraut (Galium album) und Gewöhnlicher Wegwarte (Cichorium intybus). Hinzu treten
vereinzelt Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris), Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris),
Gewöhnlicher Odermennig (Agrimonia eupatoria), Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea),
Schmalblättrige Wicke (Vicia angustifolia), Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium),
Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare) und Dürrwurz (Inula conyzae).

Nördlich der Produktionshalle liegt zunächst eine Schotterfläche mit einem Kleinschmielen-
Rasen (Thero-Airion-Bestand), der mit Hopfenklee (Medicago lupulina), Mäuseschwanz-
Federschwingel (Vulpia myuros), Quendel-Sandkraut (Arenaria serpyllifolia), Weiß-Klee
(Trifolium repens), Feld-Klee (Trifolium campestre), Kleinköpfigem Pippau (Crepis capillaris),
Feld-Steinquendel (Acinos arvensis), Vierkantigem Weidenröschen (Epilobium tetragonum),
Graugrünem Weidenröschen (Epilobium lamyi) sowie Bärtigem Hornkraut (Cerastium brachy-
petalum) bewachsen ist. Unmittelbar an die Schotterfläche angrenzend ist ein Weidelgras-
Weißklee-Mulchrasen (Lolio-Cynosuretum) anzutreffen. Dieser weist eine typische
Artenzusammensetzung mit Weiß-Klee (Trifolium repens), Kleinköpfigem Pippau (Crepis
capillaris), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Gewöhnlichem Weidelgras (Lolium perenne),
Hopfenklee (Medicago lupulina), Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobea), Gewöhnlichem
Natternkopf (Echium vulgare), Feld-Klee (Trifolium campestre) und Hasen-Klee (Trifolium
arvense) auf. Der entlang der Nordgrenze verlaufende Saum ist mit einer Rainfarn-Glatthafer-
Gesellschaft (Tanaceto-Arrhenatheretum) bewachsen und weist eine vergleichbare
Artenzusammensetzung wie die Ruderalen Wiesen im Westen des Betriebsgeländes auf.
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E. Wirkfaktoren des Vorhabens auf Arten und Biotope

Die Planung sieht eine Erweiterung der Produktionshallen insbesondere im westlichen Teil
des Plangebietes vor. Die aktuell als Stell- und Lagerflächen genutzten Bereiche soll durch
den Bau einer neuen Produktionshalle ersetzt werden. Die Brachfläche im Nordosten soll
künftig als Stell- und Lagerfläche dienen oder mit einer Halle überbaut werden.

Durch diese Planung gehen anlagebedingt der westliche Teil des Plangebietes sowie der
Bereich der Brachfläche als Lebensraum komplett verloren. Neben dem Verlust der
ruderalisierten Wiesenbereiche und der Schotterflächen hat die Realisierung des Vorhabens
auch das Entfernen der aktuell vorhandenen Gerätschaften sowie der gelagerten Materialien
zur Folge.

Die strukturreiche Brache auf Flurstück 427/3 wird ebenfalls weitgehend gerodet werden.

Baubedingte Störungen betreffen das gesamte Plangebiet und die unmittelbare Umgebung.
Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu einer temporären Beeinträchtigung angrenzender
Kontaktbiotope durch Lärm und visuelle Störungen. Hiervon sind in erster Linie
störempfindliche Vögel und Kleinsäuger im Bereich der angrenzenden Gehölze (westlich des
Plangebietes) betroffen. Da die Erweiterung der Produktionshallen in mehreren Abschnitten
vorgesehen ist wird es über einen Zeitraum von mehreren Jahren wiederholt zu diesen
baubedingten Störungen kommen.

Betriebsbedingte Störungen durch die Erweiterung der Produktionshalle in Richtung Westen
sind vernachlässigbar, da das Plangebiet bereits gegenwärtig durch die gewerbliche
Nutzung erheblichen betriebsbedingten Störungen unterliegt und diese in den dann abge-
schirmten Hallenbereich verlagert werden. Mit der Verlagerung des Freilagers auf das
Flurstück 427/3 werden sich die Störungen ebenfalls in diesen Bereich verlagern. Da es
nach der Beseitigung der Brachevetetation in diesem Bereich und seiner Umgebung keine
Lebensräume für störempfindliche Arten mehr gibt sind auch dort die betriebsbedingten
Störungen wildlebender Arten vernachlässigbar.

F. Ergebnisse der faunistischen Erfassungen

F.1 Vögel

Im Rahmen der aktuellen avifaunistischen Untersuchungen konnten 11 Vogelarten im
Plangebiet und unmittelbar angrenzend nachgewiesen werden.

Die einzigen auf dem Firmengelände genutzten Strukturen sind die um die Hallen verlau-
fenden Wege und Zäune sowie die dort gelagerten Stahlgitter. Letztere werden meist als
Singwarte genutzt. Das Plangebiet kommt in erster Linie als Nahrungshabitat in Frage.
Lediglich beim Hausrotschwanz und dem Haussperling besteht Brutverdacht im Gebiet.
Beide Arten könnten Nischen in den gelagerten Materialien nutzen, wobei angesichts der
hohen Störfrequenz eine erfolgreiche Brut unwahrscheinlich ist. Die anderen Arten nutzen
das Firmengelände offensichtlich nur als Nahrungshabitat und brüten in den benachbarten
Gehölzbiotopen. Auf der Brachfläche im Nordosten konnte während der Untersuchungen
2017 der Brutnachweis der Dorngrasmücke erbracht werden.

Als gefährdete Vogelart kommt der Haussperling (Passer domesticus) regelmäßig im Gebiet
vor. Dieser nutzt das Plangebiet aktuell hauptsächlich als Nahrungshabitat, könnte jedoch
dort in den abgelagerten Materialien auch brüten (mit zweifelhaftem Erfolg). Es konnte weder
2016 noch 2017 ein Brutnachweis erbracht werden.
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Die ebenfalls gefährdete Mehlschwalbe (Delichon urbicum) konnte nur im Überflug und ohne
direkten Bezug zum Plangebiet beobachtet werden. Möglicherweise kommt sich nach
Regenfällen zum Trinken an Pfützen im Lagerbereich. Wegen des dort vorhandenen
Schotters ist das Substrat jedoch nicht zum Nestbau geeignet.

Der Turmfalke (Falco tinnunculus), nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt, konnte
nur überfliegend bzw. bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Das Plangebiet weist für
die Art keine geeigneten Bruthabitate auf.

Im Untersuchungsgebiet und dessen unmittelbarer Umgebung überwiegen anspruchslose
Arten der Siedlungen und Siedlungsränder, daneben kommen auch einige Arten des
Offenlands vor. Insgesamt handelt es sich bei dem Plangebiet unter avifaunistischen
Gesichtspunkten um ein sehr artenarmes Gebiet. Die vorkommenden Arten sind noch weit
verbreitet - jedoch teilweise rückläufig - und zumeist wenig anspruchsvoll.

Tab. 2 Festgestellte Vogelarten im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung; §§ = streng
geschützte Art nach BNatSchG; RL V = Rote Liste Deutschland - Vorwarnliste; RL 3 = Rote
Liste Rheinland-Pfalz - gefährdet; BV – Brutverdacht; N - Nahrungsgast

Dt. Artname Wiss. Artname Status RL RLP RL BRD Schutz

Amsel Turdus merula BV §

Bachstelze Motacilla alba BV §

Dorngrasmücke Sylvia communis B §

Elster Pica pica N §

Haussperling Passer domesticus BV 3 V §

Hausrotschwanz Phoenicurus ochrurus BV §

Kohlmeise Parus major BV §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 3 3 §

Rabenkrähe Corvus corone N §

Ringeltaube Columba palumbus N §

Turmfalke Falco tinnunculus N §§

F.2 Reptilien

Im Jahr 2016 beschränkte sich die Untersuchung der Reptilien auf das aktuelle Betriebs-
gelände Flurstück 202/4. Das im Nordosten angrenzende, ebenfalls im Firmenbesitz
befindliche Flurstück 427/3 wurde nachträglich im Frühjahr/Sommer 2017 dezidiert
untersucht.

Bei allen sechs Begehungen im Jahr 2016 konnten Individuen der streng geschützten
Mauereidechse (Podarcis muralis) nachgewiesen werden. Von der insgesamt etwa
18.100 m² großen, aus sieben Teilbereichen bestehenden Freifläche des Betriebsgeländes
werden aktuell fünf Bereiche mit etwa 9.600 m² Fläche besiedelt.
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Die Mauereidechse besiedelt den nördlich benachbarten Bahndamm in sehr hoher Indivi-
duendichte. Im Plangebiet wurde sie insbesondere in den bahndammnahen Bereichen
gefunden. Von dort besiedelt sie auch die geschotterten Flächen entlang der Halle, auf
denen sich durch die gelagerten Baumaterialien geeignete Versteckmöglichkeiten befinden.
In den durch Asphaltwege eingefassten Wiesenbereichen konnte die Art nicht festgestellt
werden.

Es besteht ein reger Austausch zwischen den Lebensräumen am Bahndamm und denen im
bahndammnahen Teil des Betriebsgeländes, den Rad- und Fußweg querende Tiere können
regelmäßig beobachtet werden.

Bei den insgesamt 6 Begehungen wurden alle Fundorte punktgenau eingetragen und aus
den gewonnenen Daten die Maximalzahlen der Beobachtungen für die einzelnen Bereiche
ermittelt. Da immer nur ein geringer Teil der tatsächlich vorkommenden Individuen auch
beobachtet werden kann muss für eine Populationsschätzung mit Korrekturfaktoren
gearbeitet werden. Aufgrund der geringen Flächengröße und der guten Kartierbarkeit der
Lagerflächen wird mit den Faktoren 3 und 5 gearbeitet.

Daraus lässt sich eine Frühjahrspopulation (Erwachsene und Vorjährige Individuen) von 51-
85 Tieren  im Firmengelände schätzen (s. Karte 2).

Als Lebensraum für die lichtbedürftige Mauereidechse (Podarcis muralis) weist das Gebiet
im Nordwesten eine günstige Habitateignung mit allen benötigten Habitatrequisiten auf. Die
grasigen Bereiche in enger Verzahnung mit den Schotterflächen und den gelagerten Bau-
materialien bilden einen optimalen Ganzjahreslebensraum. Die Lagerfläche im Südwesten
der Hallen ist gut besonnt und strukturreich, jedoch stark gestört. Hier sind die Habitat-
bedingungen als noch günstig zu bezeichnen. Nördlich und nordöstlich der Hallen sind die
Habitatbedingungen in den als Lager- bzw. Grünflächen genutzten Bereichen ebenfalls als
noch gut zu bewerten. Nördlich der Hallen ist die Beschattung jedoch bereits so stark, dass
hier der Reproduktionserfolg eingeschränkt sein dürfte. Die schmale Grünfläche nördlich und
östlich der Tankstelle ist besser besonnt, jedoch aufgrund der Strukturarmut nur
eingeschränkt als Reproduktions- und Überwinterungsfläche geeignet. Als Jagdrevier sind
diese Flächen jedoch alle hervorragend geeignet, es ist davon auszugehen, dass die sich
dort aufhaltenden Tiere am nahe gelegenen Bahndamm ihre Fortpflanzungs- und Über-
winterungsflächen haben.

Die strukturreiche Brachfläche 427/3 weist insgesamt eine Eignung für die Zauneidechse
(Lacerta agilis) auf. Als charakteristischer Besiedler von Grünflächen und Parkanlagen
benötigt diese streng geschützte Reptilienart gehölzarme bis mäßig verbuschte Lebens-
räume mit einem Deckungsgrad höherer Gras- und Staudenvegetation von 30 bis 80 %,
dazu niedrigwüchsige bis vegetationsfreie Bereiche sowie, als essenzielle Habitatstrukturen,
Sonnenplätze, Eiablageplätze und Überwinterungsplätze in räumlicher Nachbarschaft. Diese
Bedingungen sind in weiten Teilen der Brachfläche gegeben. Hier sind geeignete Sonnen-
plätze und Eiablageplätze vorhanden.

Alle für Reptilien potenziell geeigneten Bereiche der Brachfläche wurden bei vier Bege-
hungen unter optimalen Bedingungen (Sonnenschein, Temperaturen über 15° C, Windstille
bzw. leichter Wind) am 28.04., 09.05., 17.05. und 06.06.2017 gezielt nach Reptilien
abgesucht. Die nach den oben genannten Merkmalen potenziell für die Zauneidechse
geeigneten Habitate wurden dabei jeweils mehrmals abgegangen, eventuelle Versteckplätze
gezielt aufgesucht und die Versteckmöglichkeiten, soweit möglich, durch Anheben auch von
der Unterseite untersucht. Zudem wurde auf das für flüchtende Reptilien recht
charakteristische Rascheln der trockenen Vegetation geachtet.
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Bei den vier Begehungen wurden trotz gezielter Nachsuche an den für die Reptilien geeig-
neten Stellen der Brache (Biotoptypen und -strukturen) keine Zauneidechsen beobachtet.

Es konnten jedoch in den Randbereichen zu den Lagerflächen des im Süden benachbarten
Betriebes sowie zum Firmengelände der Firma Thress und zur Bahnstrecke mehrere
Exemplare der Mauereidechse festgestellt werden (s. Karte 2). Da es in diesen Bereichen
weder geeignete Eiablagemöglichkeiten, noch günstige Überwinterungsflächen gibt es davon
auszugehen, dass es sich bei diesen Tieren um solche handelt, die sich nur temporär zum
Nahrungserwerb hier aufhalten und die Randbereiche der Grünfläche abpatrouillieren.

In der Brache selbst gelang auch von dieser Art kein Nachweis. Hier scheint die Vegetation
für die lichtbedürftige Mauereidechse zu dicht zu sein und die Biotoptypenausstattung nicht
den Ansprüchen der Art zu genügen.

Das Fehlen von Zauneidechsen erklärt sich durch die isolierte Lage im Gewerbegebiet -
anscheinen kann die Art die Brachfläche nicht erreichen. Der Bahndamm scheidet aufgrund
des übermächtigen Konkurrenzdrucks durch die flinkere Mauereidechsen, die hier in großer
Zahl leben, als  Ausbreitungslinie weitgehend aus.

Weitere Reptilien konnten bei den zahlreichen Begehungen nicht nachgewiesen werden.
Aufgrund des sehr eingeschränkten Habitatspektrums sind außer der Mauereidechse auf
dem Betriebsgelände keine weiteren Arten zu erwarten. Die isoliert gelegene Brachfläche
kann anscheinend auch von anderen Reptilienarten als der Zauneidechsenicht erreicht
werden. Es ist davon auszugehen, dass die Mauereidechse die einzige im Plangebiet
vorkommende Reptilienart ist.

G. Habitateignung für weitere streng geschützte Arten

Aufgrund des vollständigen Fehlens von Gehölzen in dem von der Planungsänderung
betroffenen Teil des Firmengeländes sowie der geringen Größe und insbesondere des
geringen Alters der Gehölze auf der Brachfläche im Nordosten besitzt das Plangebiet
keinerlei Eignung für an Gehölze gebundene geschützte Arten aus anderen Artengruppen
als den Vögeln. Aus der Gruppe der im Raum Bad Kreuznach vorkommenden streng
geschützten Arten könne somit die an Totholz gebundenen Käfer (Purpurbock / Purpuri-
cenus kaehleri) ebenso ausgeschlossen werden wie die an dichtere Gebüsche gebundene
Haselmaus (Muscardinus avellanarius).

Die Westliche Steppen-Sattelschrecke (Ephippiger ephippiger) kann aufgrund ihrer komple-
xen Habitatansprüche an mageres Grünland mit lockerem Gehölzaufwuchs ebensowenig im
Gebiet vorkommen wie die streng geschützten Schmetterlingsarten Quendel-Ameisen-
bläuling (Maculinea arion), Fetthennen-Bläuling (Scolitantides orion), Spätsommer-Würfel-
Dickkopffalter (Pyrgus cirsii), Totholzflechtenspanner (Tephronia sepiaria), Nachtkerzen-
schwärmer (Proserpinus proserpina) und Mauer-Flechtenbärchen (Paidia rica), denen nicht
nur die geeigneten Lebensraumstrukturen, sondern auch die obligatorischen Raupen-
Futterpflanzen fehlen.

Das Untersuchungsgebiet weist keine Eignung für streng geschützte Amphibienarten auf, da
in der näheren Umgebung keine Reproduktionsgewässer vorhanden sind und das Gebiet
selbst auch als Landlebensraum weitgehend ungeeignet ist - die Brachefläche hat aufgrund
ihrer Struktur potenzielle Eignung, ist mit ihrer isolierten Lage jedoch quasi unerreichbar.

Streng geschützte Fledermäuse sind im Plangebiet lediglich als jagende Tiere zu erwarten,
da keine Quartiermöglichkeiten vorhanden sind. Aufgrund der Armut des Gebietes an Grün-
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flächen ist zudem mit einem sehr eingeschränkten Nahrungsangebot zu rechnen. So ist das
Gebiet lediglich für hoch fliegende und jagende Arten wie den Großen Abendsegler
(Nyctalus noctula) als Jagdgebiet geeignet. Die hochmobile Art ist nicht an kleine und zudem
geringwertige Jagdhabitate gebunden.

Geschützte Pflanzenarten kommen im Gebiet nicht vor.

Somit kann das Vorkommen bzw. die Betroffenheit von streng geschützten Arten aus
anderen als den beiden untersuchten Artengruppen Vögel und Reptilien definitiv aus-
geschlossen werden.

H. Artenschutzrechtliche Beurteilung

Bei den wenigen Vogelarten im Plangebiet handelt es sich ausnahmslos um solche, die zu
den verbreiteten und zumeist häufig auftretenden Arten zählen. Aufgrund ihrer Häufigkeit
und ihres weiten Lebensraumspektrums sind diese in der Lage, auf andere Brut- und
Nahrungshabitate auszuweichen. Es kann bei diesen ubiquitären Arten (unter der Voraus-
setzung der Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit) davon ausgegangen werden, dass die
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird und es somit
bezüglich der Vögel nicht zu einem Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
des § 44 Abs. 1 BNatSchG kommt.

Aus der Gruppe der artenschutzrechtlich relevanten streng bzw. europarechtlich geschützten
Arten ist im Vorhabensbereich lediglich die streng geschützte Mauereidechse ( Podarcis
muralis) von der Planung betroffen . Diese Art besitzt hier einen Ganzjahreslebensraum in
den Freiflächen des aktuellen Betriebsgeländes (Flurstück 202/4), insbesondere die
besonnten Flächen im Nordwesten besitzen eine sehr gute Lebensraumqualität für die
Reptilienart. Die Brachfläche Flurstück 427/3 ist hingegen nur in Randbereichen von
Mauereidechsen besiedelt. Diese halten sich bevorzugt am Zaun im Norden sowie im
Randbereich der Hof-, Stell- und Lagerflächen des im Süden benachbarten Gewerbe-
betriebes auf. Der Kernbereich der Brachfläche ist anscheinend bereits zu dicht bewachsen
für die lichtbedürftige Mauereidechse (s. Karte 2).

§ 44 Abs. 1 BNatSchG regelt die Zugriffsrechte auf besonders geschützte Tiere. Dieses
Recht gilt unmittelbar im besiedelten wie im unbesiedelten Bereich und ist keiner Abwägung
zugänglich. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, „wild lebenden Tieren der besonders
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“
(Tötungsverbot). Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 ist es verboten, "Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören" (Beschädigungsverbot). Die so genannte
Freistellung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG schränkt diese beiden Verbote für Eingriffe sowie
für bestimmte Vorhaben, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, auf
streng und europarechtlich geschützte Arten ein. Auch bezüglich dieser Arten "liegt ein
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 [Beschädigungsverbot] und im
Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 [Tötungsverbot] nicht vor, soweit die
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.
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Ohne entsprechende Maßnahmen des Artenschutzes zur Vermeidung vermeidbarer
Beeinträchtigungen von Individuen sowie zur Sicherung der ökologischen Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang würden bei der Umsetzung der Planung hinsichtlich der
Mauereidechse das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 sowie das Zerstö-
rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt
werden.

Streng bzw. europarechtlich geschützte Arten aus anderen Artengruppen sind nicht von der
Planung betroffen.

I. Empfehlungen zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestände

Vorbemerkung: Zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
hinsichtlich der im Gebiet lebenden Mauereidechsen und deren Ruhe- und Fortpflanzungs-
stätten sind Maßnahmen zum Schutz der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des
Lebensraumes (CEF-Maßnahmen - continuous ecological functionality) sowie zur Ver-
meidung vermeidbarer Schädigungen (Tötung, Verletzung) von Individuen der streng ge-
schützten Reptilienart erforderlich. Da die Mauereidechse im Gebiet, insbesondere auf dem
aktuellen Betriebsgelände, Ganzjahreslebensräume besitzt, setzt eine Vermeidung der
naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände voraus, dass die Tiere vor Umsetzung der
geplanten Baumaßnahmen möglichst vollständig den Gefährdungsbereich verlassen und in
Lebensräume ausweichen können, die dauerhaft verfügbar sind und über die erforderliche
Habitatqualität und -kapazität verfügen.

Zur Gewährleistung der qualitativen und quantitativen Eignung müssen die Ersatzlebens-
räume vorab für die Aufnahme der Tiere aus dem Vorhabensbereich gemäß den
Ansprüchen der Art optimiert werden.

Es gibt zwei fachlich anerkannte Methoden, Mauereidechsen vor Beginn von Bautätigkeiten
aus einem Gefahrenbereich zu entfernen, die Umsiedlung und die Vergrämung (vgl. LAUFER

2014). Bei der Umsiedlung werden die Tiere in dem Gefährdungsgebiet aktiv abgefangen
und gezielt in den Ersatzlebensraum verbracht. Bei dieser Methode müssen Herkunftsfläche
und Zielfläche nicht unmittelbar benachbart sein, diese sollte jedoch innerhalb des
Verbreitungsgebietes der lokalen Population liegen. Das Fangen der Tiere zwecks
Umsiedlung in einen geeigneten Lebensraum stellt gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG in
der aktuell gültigen Fassung vom 15.09.2017 keinen Verstoß gegen der Fangverbot des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 dar, da ein Verstoß gegen das Verbot des Nachstellens und Fangens nicht
vorliegt, wenn die Tiere im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme gefangen werden, die
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung abzielt.

Die Vergrämung erfolgt hingegen ohne ein Fangen der Tiere. Bei dieser Methode werden die
Eidechsen durch geeignete Maßnahmen gezielt in den dauerhaft verfügbaren und
geeigneten Lebensraum abgedrängt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Vergrämung ist die
Lage des Ersatzlebensraums in unmittelbarer und für die Tiere erreichbarer Nachbarschaft
zum Gefährdungsbereich. Da das Vergrämen ohne Fangen der Tiere geschieht, ist diese
Methode unter geeigneten Rahmenbedingungen für die Tiere schonender als das Fangen
und es ist unwahrscheinlicher, dass Tiere im Eingriffsbereich verbleiben und somit einem
erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt werden.
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Im Plangebiet besteht die Möglichkeit, randliche, nicht überplante Bereiche des Firmen-
geländes und der Brachfläche im Nordosten als Lebensraum für Mauereidechsen zu
optimieren und zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
die Tiere aus der Vorhabensfläche gezielt in diese Bereiche zu vergrämen. Diese Arten-
schutzmaßnahmen müssen vor Beginn der Baumaßnahmen eines jeden Abschnittes
durchgeführt werden. Um die Tötung von Individuen sowie die Zerstörung von Ruhe- und
Fortpflanzungsstätten zu vermeiden haben die Vergrämungsschritte im jeweiligen Jahr im
Zeitraum von Anfang März (nach Ende der Winterruhe) bis Ende April (vor Beginn der
Eiablage) zu erfolgen. Die Zielhabitate der Vergrämung sind vorab mit ausreichender
Biotopkapazität zu entwickeln.

Die benötigte Mindestfläche beträgt bei optimaler Ausgestaltung der Lebensräume etwa
1.300 m² in ausreichend besonnter Lage.

Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktio-
nalität des Lebensraumes sowie zur Vermeidung der Tötung oder Beeinträchtigung von
Individuen werden nachfolgend skizziert. Sie sind detailliert in einem Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag darzustellen, welcher von der zuständigen Naturschutzbehörde zu genehmigen
ist.

Folgende Punkte sind zur Vermeidung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände erforderlich:

• Die CEF-Flächen müssen frühzeitig für Mauereidechsen angelegt, optimiert sowie
dauerhaft gesichert und gepflegt werden.

• Die Ersatzlebensräume sind möglichst gebietsintern durch den dauerhaften Erhalt und
die Optimierung von ca. 1.300 m² optimal als Lebensraum geeigneter Fläche im Norden,
Nordosten und Westen der Betriebsfläche zu schaffen. Bei der Bereitstellung der Flächen
sind Einschränkungen der Eignung infolge Beschattung durch die neu zu errichtenden
Hallen zu berücksichtigen.

• Nicht überplante Randbereiche der firmeneigenen Brachfläche nordöstlich des aktuellen
Betriebsgeländes (Flurstück 427/3) sind entsprechend den Habitatansprüchen der
Mauereidechsen zu entwickeln, wobei die Möglichkeit der Integration des dort am
nördlichen Rand gelegenen Erdhügels in die Maßnahmen zu prüfen ist.

• Vor der Vergrämung von Tieren aus einem Bauabschnitt sind die dort vorhandenen
Materiallager und sonstige Versteckmöglichkeiten zu beseitigen.

• Zur Vergrämung der Tiere wird der Vorhabensbereich des jeweiligen Bauabschnittes
sukzessive entwertet, indem er mit Folie abgedeckt wird. Die Entwertung beginnt jeweils
an der von der Zielfläche am weitesten entfernten Seite. Sie findet im Zeitraum von
Anfang März bis Ende April eines Jahres statt. Zwischen zwei Vergrämungsschritten
muss mindestens ein Tag liegen. Die Vergrämung darf nur unter Witterungsbedingungen
erfolgen, die eine Aktivität der Mauereidechsen ermöglicht. Die Folien bleiben bis zum
Beginn der Bautätigkeiten auf der Fläche.

• Die Beseitigung von Gehölzen auf der Brachfläche im Nordwesten hat im Winterhalbjahr
zu erfolgen (Oktober bis Februar), um die Betroffenheit von Vögeln definitiv ausschließen
zu können.
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• Empfehlenswert ist eine Trockenmauer auf der CEF-Fläche, welche die Habitat-
ansprüche der Art am ehesten erfüllt. Alternativ ist die Errichtung einer Drahtschotter-
gabione möglich.

• Als Ruhestätten (Überwinterungsquartiere, Tagesverstecke, Sonnstrukturen) sind auf
den CEF-Flächen 40 Steinhaufen (jeweils mindestens 2 m³) anzulegen. Als Fortpflan-
zungsstätten werden in gleicher Zahl Sandhaufen (jeweils mindestens 2 m³) angelegt.
Die Objekte sind als Prädationsschutz mit Reisig abzudecken. Die umliegenden Wiesen-
flächen sind als mageres Grünland zu entwickeln (Jagdhabitat).

J. Fazit

Ohne spezielle Artenschutzmaßnahmen verstößt das Vorhaben hinsichtlich der streng
geschützten Mauereidechse ( Podarcis muralis) gegen das Tötungsverbot des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und gegen das  Zerstörungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG

Nach Umsetzung der in Kap. I skizzierten, in einem Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag detailliert darzustellenden und von der zuständigen Naturschutzbehörde zu
genehmigenden Artenschutzmaßnahmen ist eine Realisierung der Planungsabsicht
aller Voraussicht nach ohne Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG
realisierbar.

K. Literatur

BAMMERLIN, R.; BITZ, A. & THIELE, R. (1996): Mauereidechse - Podarcis muralis (Laurenti,
1768). - Fauna Flora Rheinland-Pfalz, Beih. 18/19: 387-402.

BAUER, H.-G.; BEZZEL, E. & FIEDLER, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas.
Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1 - 3. - Wiebelsheim, 2. Aufl.

BLESSING, M. & SCHARMER, E. (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren. -
Stuttgart, 2. Aufl.

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. & BEZZEL, E. (2001): Handbuch der Vögel
Mitteleuropas auf CD-ROM. - Wiebelsheim.

GRÜNEBERG, C.; BAUER, H.-G.; HAUPT, H.; HÜPPOP, O.; RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015):
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. - Ber. z.
Vogelschutz 52: 19-67.

HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHER-
SCHUTZ (2011): Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen. Hilfen für den
Umgang mit den Arten des Anhangs IV der FFH-RL und den europäischen Vogelarten in
Planungs- und Zulassungsverfahren. 2. Fassung (Mai 2011). - Wiesbaden.

HÖLZINGER, J. (1987): Die Vögel Baden-Württembergs. Gefährdung und Schutz. Teil 2:
Artenhilfsprogramme. - Karlsruhe.

LANA (LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ) (2010): Hinweise zu zentralen
unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes.



Stadt Bad Kreuznach - Bauvorhaben Stahlhandel Thress Artenschutzrechtliche Beurteilung

______________________________________________________________________________________________________

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz - www.viriditas.info 15

LANDESAMT FÜR UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND-PFALZ

(2016): ARTeFakt - Arten und Fakten - http://www.artefakt.rlp.de/artefakt/ (Stand
30.06.2016).

LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg.) (2008a): Europäische Vogelarten in
Rheinland-Pfalz. CD-ROM. Stand 26. 9. 2008. - Koblenz.

LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg.) (2008b): Streng geschützte Arten in
Rheinland-Pfalz. CD-ROM. Stand 26. 9. 2008. - Koblenz.

LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ (Hrsg.) (2011): Mustertext Fachbeitrag Arten-
schutz Rheinland-Pfalz. Hinweise zur Erarbeitung eines Fachbeitrags Artenschutz gem.
§44, 45 BNatSchG. Stand 3.2.2011.

LAUFER, H. (2014): Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von
Zaun- und Mauereidechsen. - Natursch. Landsch.pfl. Bad.-Württ. 77: 93-142.

LAUFER, H.; WAITZMANN, M. & ZIMMERMANN, P. (2007): Mauereidechse Podarcis muralis
(Linnaeus, 1768). - In: LAUFER, H.; FRITZ, K. & SOWIG, P. (Hrsg.): Die Amphibien und
Reptilien Baden-Württembergs. - Stuttgart: 577-596.

LUKAS, A.; WÜRSIG, T. & TEßMER, D. (2011): Artenschutzrecht. - Recht d. Natur Sh. 66.

MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND FORSTEN

RHEINLAND-PFALZ (Hrsg.) (2014): Rote Liste der Brutvögel in Rheinland-Pfalz. - Mainz.

PAN & ILÖK (2009): Konzept zum Monitoring des Erhaltungszustandes von Lebens-
raumtypen und Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Ergebnisse des F(orschungs)-
und E(ntwicklungs)-Vorhabens „Konzeptionelle Umsetzung der EU-Vorgaben zum FFH-
Monitoring und Berichtspflichten in Deutschland“ im Rahmen des Umweltforschungs-
planes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.  -
Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH, München (PAN) und Institut für
Landschaftsökologie, AG Biozönologie, Münster (ILÖK) im Auftrag des Bundesamtes für
Naturschutz (BfN) – FKZ 805 82 013.

PETERSEN, B.; ELLWANGER, G.; BLESS, R.; BOYE, P.; SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A. (BEARB.)
(2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung
von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.R. Natursch.
Landschaftspfl. 69/2.

RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG, T. (2009): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von
Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben. FuE-Vorhaben im Rahmen des
Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 3507 82 080 -
Hannover, Marburg.

SCHULTE, U. (2008): Die Mauereidechse. Erfolgreich im Schlepptau des Menschen. -
Zeitschr. f. Feldherpetol.: Beih. 7.

WEDDELING, K., HACHTEL, M., SCHMIDT, P., ORTMANN, D. & BOSBACH, G. (2005): Die
Ermittlung von Bestandstrends bei Tierarten der FFH-Richtlinie: Methodenvorschläge zu
einem Monitoring am Beispiel der Amphibien- und Reptilienarten der Anhänge IV und V. - In:
Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, M., Petermann,
J. & Schröder, E. (Bearb.): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 20: 422-449.



Stadt Bad Kreuznach - Bauvorhaben Stahlhandel Thress Artenschutzrechtliche Beurteilung

______________________________________________________________________________________________________

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz - www.viriditas.info 16

L. Fotodokumentation

Bild 01: Blick auf das Plangebiet von Westen, vorgelagert die befestigte Straße

Bild 02: Die ruderalisierten Wiesen mit den randlichen Lagerflächen im zentralen 
Vorhabensbereich
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Bild 03: Die geschotterten Lager- und Stellflächen mit dem Laufkran westlich der
großen Produktionshalle

Bild 04: Der Zugangsbereich der Fa. Thress GmbH & Co. KG, in Richtung Südwesten
verläuft ein Ziergehölz am südl. Rand des Firmengeländes
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Bild 05: Die Brachfläche nordöstlich des aktuellen Firmengeländes

Bild 06: Die dichten Schleiergehölze aus Brombeer-Beständen (Rubus fruticosus-
Bestände) auf dem Erdhügel im Nordosten des Gebietes
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Bild 07: Die ausgestaltete Grünfläche im südöstlichen Eck des Betriebsgeländes

Bild 08: Die asphaltierten Lagerflächen im zentralen Bereich des Firmengeländes
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Bild 09: Der kleine Tankstellenbereich im Nordosten des aktuellen Betriebsgeländes

Bild 10: Die strukturarme, jedoch artenreiche Ruderale Wiese im Nordosten des
Betriebsgeländes
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Bild 11: Blick auf die Nordgrenze des Gebietes, rechts im Bild der Erdhügel im
Nordosten des Untersuchungsgebietes

Bild 12: Der Bereich nördlich der Produktionshalle mit der dreigeteilten Ausprägung,
entlang des Zaunes die Ruderale Wiese, in der Mitte ein Mulchrasen und
entlang der Halle eine Schotterfläche
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Bild 13: Die Stell- und Lagerflächen mit den Gittergeflechten als Rückzugsraum der
vorkommenden Mauereidechsen (Podarcis muralis)

Bild 14: Eine der Ruderalen Wiesen im Vorhabensbereich, entlang der grasigen
Bereiche sind die unterschiedlichen Baumaterialien zu sehen, die von den
Mauereidechsen besiedelt werden
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Bild 15: Der Bereich im äußersten Nordwesten des Vorhabensbereiches, hier konnte
mit 18 – 30 Exemplare die höchste Individuendichte nachgewiesen werden

Bild 16: Der Bahndamm mit dem vorgelagerten Grünstreifen nördlich des
Vorhabenbereiches
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Bild 17: Eine Mauereidechse im Bereich des Baustahllagers

Bild 18: Mauereidechse unter einem Stahlträger nördlich der
Produktionshalle
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Bild 19: In den fünf besiedelten Bereichen sind Mauereidechsen überall präsent

Bild 20: Mauereidechsen passen sich an die Störungen durch den Geschäftsbetrieb
an
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